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waltung der Arbeitsinteressen. Das kann vielmehr
nur durch die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer ge-
meinsam und mit gleichen Rechten geschehen (pari-
tdtisch). In den Arbeitsbehorden unter parltatlschi
Verwaltung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sin
zusammenzufassen die Arbeitsgerichte, die Schlich-
tungsausschiisse, die Tarifamter, die Gewerbe-, Han-
dels-, Fabrikaufsicht (Arbeitsaufsicht), der Jugend-
schutz, die Arbeitsnachweise, die Arbeitslosenunterstiit-
zung, die gesamte Sozialversicherung. Die Arbeitsbe-
horden sind also gewissermassen das Haus der Arbeit,
wo die Interessen und die Rechte der Arbeit wahrge-
nommen werden.

Diese gauze Entwicklung baut sich auf dem kollek-
tivistischen Prinzip auf. Das einzelne Individuum tritt
immer mehr zuriick, an seine Stelle treten die autono-
men Kollektivparteien des Arbeitsrechts. Das heisst,
der Staat gewéhrt den Vereinigungen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer volle Selbstdndigkeit und ihren
Vereinbarungen gesetzlichen Schutz, unmittelbare Auf-
gabe des Staates ist es nur, Sicherungen zu schaffen,
dass nicht die Uebermacht einer Partei zu sehr ausge-
nutzt werden kann. Mindestlohn, Hochstarbeitszeit
und dergleichen sind solche Schutzbestimmungen, eben-
so gesetzlicher Urlaub usw.

Grundlage des kollektivistischen Prinzips sind also
die Parteien, und zwar auf Arbeitnehmerscite die Ge-
werkschaften. Das kollektivistische Prinzip kann nur
wirksam werden, wenn die Arbeitnehmer starke Ge-
werkschaften schaffen, das ist die unbedingte Voraus-
setzung.

Es ist ein hohes Ziel, welchem die Arbeitnehmer
zustreben. Mit starken Gewerkschaften ist es zu er-
reichen. Arbeitnehmer, schafft solche starke Gewerk-
schaften! Das Endergebnis wird die Gemeinwirtschaft
und die Verwirklichung des Sozialismus sein.

Clemens Norpel.
sz

Aus schweizerischen Verbanden.

Bau- und Holzarbeiter. Seit lingerer Zeit bemiih-
ter sich die Maler in Arosa, mit den Meistern einen
Vertrag abzuschliessen. Diese jedoch setzten den For-
derungen der Arbeiter einen hartnéckigen Widerstand
entgegen. Die Maler beharrten auf ihren Forderungen
und traten am 1. November geschlossen in Ausstand.
Nach Verhandlungen vor dem Einigungsamt willigten
schliesslich die Meister in den Abschluss eines Vertra-
ges ein, weigerten sich aber, eine Lohnerhéhung durch-
zufithren. Der Durchschnittslohn sollte ihrer Ansicht
nach iiber Fr.1.62 nicht hinausgehen.

Durch die straffe Solidaritit der Maler ist es indes-
sen nach dreiwochigem Streik gelungen, die Bewegung
erfolgreich zu Ende zu fiihren. Der abgeschlossene Ar-
beitsvertrag hat fiir die Dauer von zwei Jahren Giiltig-
keit. Die festgesetzten T.ohne bedeuten gegeniiber den
bisherigen Ansiéitzen ebenfalls einen erfreulichen Fort-
schritt. Die Durchschnittslohne diirfen fiir die ganze
Dauer des Vertrages nicht unter Fr.1.65 angesetzt wer-
den.

In Ziirich und Umgebung traten in drei Betrieben
die Vergolder in Streik. Ursache des Konfliktes bildete
die Ablehnung eines Vertrages mit Neuregelung der
Lohne und Verschlechterung der Ferien. Nach zwei-
wochigem Streik wurde der Konflikt durch folgende
Vereinbarung heigelegt:

Die Stundenléhne der Streikenden werden in den
meisten Fillen um 5 Cts. erhoht, in den iibrigen Fillen
wird der Lohn individuell reghert Fiir die 1924 ent-
zogene Ferienentschidigung, die bei fast allen Arbei-

tern zwei Prozent des Jahresverdienstes betrigt, wird
am letzten Zahltag vor Weihnachten der Betrag allen
Arbeitern voll und ganz ausbezahlt. Massregelungen
finden nicht statt. Die Lohn- und Arbeitsverh#ltnisse
werden durch einen Arbeitsvertrag bis 1. September
1926 geregelt.

Bekleidungs- und Lederarbeiter. Ende Oktober
fanden in Bern Verhandlungen zwischen Bekleidungs-
und Lederarbeiterverband und dem Schneidermeister-
verband statt, die die Revision des Arbeitsverhiltnisses
zZum Gegonstanvd haben sollten. Die Vorschlige der Ar-
beitgeber wurden vom Fiihrer ihrer Delegation bekannt-
norrobon Schurter gab die Erkldrung ab, dass die Ar-
be,tordolegatlon bevor sie auf dle Beratung dieser
Dinge eintrete, gegen die Nichtinnehaltung der Verein-
ba1ung vom 25. September d. J. durch Mitglieder des
Meisterverbandes Protest erhebe. Trotzdem dort aus-
driicklich vereinbart wurde, dass Massregelungen nicht
vorgenommen werden sollten, wurden verschiedene Kol-
legen nicht mehr eingestellt. Von seiten der Meister
wurde geltend gemacht, dass es sich nicht um Mass-
regelungen handle, vielfach seien bei Nichtwiederein-
stellung moralische Griinde ausschlaggebend gewesen.
Zinner und Stadler verlangten schliesslich, dass die Ar-
beitgeberdelegation eine Erkldrung abgeben sollte, dass
sukzessive alle frithern Arbeiter wieder eingestellt wer-
den sollten. Darauf traten die Meister nicht ein und
gaben die Erkldrung ab, auch auf weitere Unterhand-
lungen zu verzichten. Damit haben sich die Verhand-
lungen tiiber die Revision des Arbeitsverh#ltnisses zer-
schlagen.

Buchbinder. Seit ldngerer Zeit bemiihte sich der
Buchbinderverband, mit dem Syndikat schweizerischer
Geschéftsbiicherfabriken zu einem Arbeitsvertrag zu
gelangen. Auf Seiten der Unternehmer war man red-
lich bemiiht, diesbeziigliche Unterhandlungen solange
als irgendmoglich hinauszuschleppen. Erst nachdem die
Arbeiterschaft, des langen Wartens miide, die Kollek-
tivkiindigung einreichte, liessen sich die Arbeitgeber
zer Verhandlungen herbei, die folgendes Ergebnis hat-
ten:

Von jedem Lohnabbau wird Umgang genommen.
Bei Neueinstellungen von Personal sollen die Mindest-
I6hne des, Arbeitsvertrages von 1919 innegehalten wer-
den. Ferien werden gewidhrt analog den Bestimmungen
des Arbeitsvertrages fiir das Buchdruckergewerbe (3
Tage nach einem Jahr, 6 Tage nach 3 Jahren). Die Ver-
handlungen tiiber die Schaffung eines Arbeitsvertrages
werden vier Monate nach dem Fallen der Einfuhrbe-
schrinkungen aufgenommen (somit im April oder im
Juli 1925). Eine allgemeine Lohnerhéhung konnte nicht
erreicht werden, doch sollen individuelle Lohnerhshun-
gen gewidhrt werden, die denn auch von einer Firma
bereits ausbezahlt worden sind. Wenn die Bewegung
nicht mit einem grossern Erfolg abgeschlossen werden

‘konnte, liegt die Schuld bei einem Teil der Arbeiter-

schaft selber, die den leeren Versprechungen der Un-
ternehmer glaubten und den Einfliissen ihrer Propa-
ganda erlagen.

Metall- und Uhrenarbeiter. Der Kampf in der Neu- '
miihle in Ziirich ist nach Verhandlungen zwischen der
Firma und dem Schweizerischen Metall- und Uhrenar-
beiterverband beendet worden. Nachdem bei Ausbruch
des Konflikts die Kampfleitung vollstindig in den Hin-
den der Metallarbeitervereinigung gelegen hatte, né-
tigte der Verlauf der Bewegung die Arbeiterschaft, die
Kampfleitung dem Metallarbeiterverband zu iibertra-
gen. Es kam eine Vereinbarung zustande, die im we-
sentlichen die folgenden Bestimmungen enthilt: Die
Forderung auf generelle Lohnerhéhung wird von seiten
der Arbeiterschaft fallen gelassen, 86 Arbeitern wer-
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den von der Firma Unterstiitzungen, 145 Arbeitern in-
dividuelle Aufbesserungen der Stundenléhne im Be-
trage von 2—4 Rp. zugesichert. Massregelungen werden
nicht vorgenommen. Indessen erklirt die Firma, 7 auf
einer Liste verzeichneten Arbeitern das Dienstverhilt-
nis nicht verlingern zu koénnen, so dass diese nur bis
lingstens Ende Januar 1925 beschéftigt werden. Wei-
tere Zugestindnisse konnten nicht. erreicht - werden.
Diese Tatsache wurde denn auch von der Betriebsver-
sammlung anerkannt, die die Vereinbarung mit 544 ge-
gen 311 Stimmen sanktionierte. Die dissidente Metall-
arbeitervereinigung hat aus dem Verlaufe des Kampfes
die Konsequenzen gezogen und mit grosser Mehrheit
die Auflésung der Separatorganisation und den Ueber-
tritt in den Metall- und Uhrenarbeiterverband beschlos-
sen. Damit ist die organisatorische Einheit der Ziircher
Metallarbeiter wieder hergestellt.

— Vom 14.—16. November tagte in Bern der Kon-
gress des Schweiz. Metall- und Uhrenarbeiterverbandes.
Aus den Verhandlungen ging hervor, dass die ein-
schneidendsten Wirkungen der Wirtschaftskrise heute
iiberwunden sind und dass der Metallarbeiterverband
innerlich gefestigt aus der Stagnationsperiode heraus-
getreten ist. Es waren auf dem Kongress 66 Sektionen
jurch 128 Delegierte vertreten; ausserdem wohnten den
Verhandlungen zahlreiche Giste aus dem Inland und
Ausland bei.

Der von Genossen Hirsbrunner erstattete Bericht
des Zentralvorstandes wurde nach kurzer Diskussion
einstimmig angenommen. Ein Antrag Hubacher auf
Schaffung eines statistischen Amtes mit dem Zwecke
der periodischen Feststellung der Lohnverh#ltnisse der
Arbeiter und Arbeiterinnen der Metall- und Uhrenindu-
strie, wurde vom Zentralvorstand zur Priifung entge-
gengennommen. Der Bericht der Beschwerdekommis-
sion, die 15 Beschwerden zu behandeln hatte, wurde
ebenfalls gutgeheissen.

Genosse Ilg sprach darauf iiber die Wirtschaftslage
und iiber die Wirtschaftspolitik des Bundesrates. Eine
vom Kongress einstimmig angenommene Resolution
protestiert gegen die gewissenlosen Preistreibereien
und die damit verbundene abermalige Ausbeutung der
arbeitenden Bevolkerung.

Zur 48stundenwoche nahm der Kongress nach ei-
nem Referat des Genossen Ilg durch eine Entschlies-
sung Stellung, die sich gegen die fortgesetzte gesetz-
widrige Bewilligung der 52stundenwoche in der Ma-
schinen-, Metall- und Uhrenindustrie verwahrt.

Es gelangten darauf interne Verbandsangelegen-
heiten zur Behandlung. Hauptgegenstand dieses Trak-
tandums war der Verleumdungsfeldzug der Kommuni-
sten gegen den Lokalsekretir Wegmann in Schaffhau-
sen. Die Verhandlungen warfen auf das Gebaren der
kommunistischen Mehrheit des Sektionsvorstandes in
Schaffhausen ein eigentiimliches Licht. Nach eingehen-
der Diskussion stellte Steiner (Bern) den Antrag, es sei
Wegmann als Sekretidr der Schaffhauser Sektion zu be-
lassen, und ferner, moge der Zentralvorstand, gestiitzt
auf die Statuten und die frithern Kongressbeschliisse,
in'der nichsten Zeit in Schaffhausen Ordnung schaffen.
Beide Antrige wurden vom Kongress mit Neunzehntel-
mehrheit angenommen.

Hinsichtlich der Wiederaufnahme der Mitglieder
der ehemaligen Metallarbeitervereinigung Ziirich in den
Metall- und Uhrenarbeiterverband wurde der Zentral-
vorstand ermichtigt, in bezug auf die Wiederaufnahme
die Anrechnung der friiheren Mitgliedschaft im Ver-
bende und der Unterstiitzungsberechtigung der wieder-
eingetretenen Mitglieder Erleichterungen zu schaffen,
um eine moglichst vollstindige Verstindigung und Ge-
schlossenheit zu erzielen.

Es folgte darauf die Behandlung der Antrige zur
Statutenrevision. Die Statutenrevisionskommission
wurde beauftragt, zuhanden des Erweiterten Zentral-
vorstandes die Bestimmungen iiber die Arbeitslosenver-
sicherung auszuarbeiten. Die Krankenunterstiitzungen
wurden fiir die 1. Beitragsklasse von Fr. 4— auf 4.50,
fiir die 2. Beitragsklasse von Fr. 2.— auf 2.50 erhoht.
Die Betrige sollen fiir 180 Tage voll ausbezahlt werden.
Ein Antrag auf Reduktion der Gehilter fiir die Sekre-
tire wurde mit grosser Mehrheit abgelehnt. Die neuen
Statuten wurden darauf mit 112 gegen 11 Stimmen an-
genommen,

Oeffentliche Dienste. In Ziirich fand am 9. No-
vember die vierte Konferenz des Schweiz. Anstalts-
kartells des Verbandes des Personals éffentlicher Dien-
ste statt. 91 Delegierte, darunter zahlreiche Genosinnen,
hatten sich zu dieser Tagung des Personals der ver-
schiedenen Kranken- und Irrenheilanstalten eingefun-
den.

Aus dem von Genossen Henggeler erstatteten Ta-
tigkeitsbericht geht hervor, dass das Kartell seit seiner
Griindung im Jahre 1921 erhebliche Fortschritte ge-
macht hat. Das Organ des Kartells hat seine Auflage in
den letzten zwei Jahren verdoppelt. Es wurde den De-
legierten ein Arbeitsprogramm vorgelegt, das nach kur-
zer Diskussion einstimmig genehmigt wurde und das
die folgenden Hauptpunkte enthalt: Erlass einheit-
licher gesetzlicher Bestimmungen iiber die Awusbildung
des im Gesundheitswesen tatigen Personals; Koalitions-
recht; Heranzichung der Vertreter der Organisation bei
der Regelung der Arbeits- und Lohnverhdltnisse, die
durch Tarifvertrige erfolgen soll. In bezug auf die Ar-
beitsverhaltnisse wurden verschiedene grundsitzliche
Forderungen des Anstaltspersonals im Arbeitspro-
gramm festgelegt.

Genossin Marie Friedrich aus Berlin schilderte dar-
auf die Arbeitszeitverhiltnisse in den Kranken- und
Irrenanstalten Deutschlands, worauf Genosse Meister
die Zustinde in den schweizerischen Anstalten kenn-
zeichnete. Eine einmiitig angenommene Resolution for-
dert aus kulturellen, hygienischen und sozialen Griin-
den die allgemeine Einfiihrung des achtstiindigen Ar-
beitstages in den Irrenheil-, Kranken- und Pflegeanstal-
ten.

Herr Dr. Morgenthaler (Miinchenbuchsee) und J.
Henggeler referierten darauf iiber Ausbildungsfragen
in Kranken- und Irrenanstalten. Aus den beiden Refe-
raten ging hervor, dass die Ausbildung des Wirterper-
sonals in vielen Fillen vernachlidssigt wurde. In einer
einstimmig angenommenen Entschliessung wird eine
durchgreifende Ausbildung des Personals gefordert und
die Aerzteschaft und die Psychiater ersucht, fiir die
Schaffung einer Zentralausbildungsschule einzustehen.

<z

Aus andern Organisationen.

Zollangestellte. Bekanntlich hat der Verband
schweizerischer Zollangestellter im Friithjahr 1924 mit
schwacher Mehrheit den Eintritt in den Schweiz. Ge-
werkschaftsbund beschlossen. Nachdem die Opposition
in der Mitgliedschaft nicht zu einem verwerfenden Ent-
scheid gefiihrt hatte, mischte sich noch die Verwaltung
in den Handel, indem sie sich den Anschein gab, der
Beschluss der Zollangestellten sei auf deren Unzufrie-
denheit mit den Vorgesetzten zuriickzufiihren und pro
forma eine Untersuchung anordnete. Das stirkte offen-
bar die Opposition; eine Zusammenkunft der Sektions-
priasidenten der Zollangestellten beschloss, den Eintritt
in den Gewerkschaftsbund vorderhand noch nicht zu



	Aus schweizerischen Verbänden

